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Durch Artikel 4 Nummer 8 und Artikel 32 Absatz 5 des Jahressteuergesetzes 2010 

- JStG 2010 - vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1768) wurde mit Wirkung vom 1. Januar 

2011 der Anwendungsbereich der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers für Liefe-

rungen von Gas oder Elektrizität um Lieferungen von Wärme oder Kälte ergänzt (§ 13b Ab-

satz 2 Nummer 5 i. V. m. § 3g UStG). Außerdem wurde durch Artikel 4 Nummer 8 Buchsta-

ben a und b i. V. m. Artikel 32 Absatz 5 JStG 2010 mit Wirkung vom 1. Januar 2011 der An-

wendungsbereich der Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers um die Lieferungen der 

in der Anlage 3 des UStG bezeichneten Gegenstände (insbesondere Industrieschrott und Alt-

metalle, § 13b Absatz 2 Nummer 7 UStG), das Reinigen von Gebäuden und Gebäudeteilen 

(§ 13b Absatz 2 Nummer 8 UStG) sowie bestimmte Lieferungen von Gold (§ 13b Absatz 2 

Nummer 9 UStG) erweitert. Darüber hinaus wurden durch Artikel 4 Nummer 8 Buchstabe c 

i. V. m. Artikel 32 Absatz 1 JStG 2010 mit Wirkung vom 14. Dezember 2010 (Tag nach der 

Verkündung des JStG 2010) Restaurationsleistungen an Bord von Schiffen, Luftfahrzeugen 

und der Eisenbahn eines im Ausland ansässigen Unternehmers von der Steuerschuldnerschaft 

des Leistungsempfängers ausgenommen (§ 13b Absatz 6 Nummer 6 UStG). 

 



 
Seite 2  I. Änderung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses 

 

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 

Länder wird Abschnitt 13b.1 des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses vom 1. Oktober 2010 

(BStBl I S. 846), der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 21. Dezember 2010 - IV D 3 - 

7340/0 :003 (2010/1027930) - (BStBl 2011 I S. 46) geändert worden ist, wie folgt geändert: 

 

1. Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

 

a) Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 

 

„Lieferungen der in § 3g Abs. 1 Satz 1 UStG genannten Gegenstände eines im Ausland 

ansässigen Unternehmers unter den Bedingungen des § 3g UStG (vgl. Abschnitt 3g.1).“ 

 

b) Nach Nummer 8 werden folgende Nummern 9 bis 11 angefügt: 

 

„9. Lieferungen der in der Anlage 3 des UStG bezeichneten Gegenstände (§ 13b Abs. 2 

Nr. 7 UStG). 

 

10. 1Reinigen von Gebäuden und Gebäudeteilen (§ 13b Abs. 2 Nr. 8 UStG). 2§ 13b 

Abs. 2 Nr. 1 bleibt unberührt. 

 

11. Lieferungen von Gold mit einem Feingehalt von mindestens 325 Tausendstel, in 

Rohform oder als Halbzeug (aus Position 7108 des Zolltarifs) und von Goldplattie-

rungen mit einem Goldfeingehalt von mindestens 325 Tausendstel (aus Position 

7109) (§ 13b Abs. 2 Nr. 9 UStG).“ 

 

2. Nach Absatz 22 werden folgende Zwischenüberschriften und die Absätze 22a bis 22h an-

gefügt: 

 

„ L i e f e r u n g e n  v o n  I n d u s t r i e s c h r o t t ,  A l t me t a l l e n  u n d  s o n s t i g e n  Ab f a l l -

s t o f f en  

(22a)  1Zu den in der Anlage 3 des UStG bezeichneten Gegenständen gehören: 

 

1. 1Unter Nummer 1 der Anlage 3 des UStG fallen nur granulierte Schlacken (Schla-

ckensand) aus der Eisen- und Stahlherstellung im Sinne der Unterposition 

2618 00 00 des Zolltarifs. 2Hierzu gehört granulierte Schlacke (Schlackensand), die 

zum Beispiel durch rasches Eingießen flüssiger, aus dem Hochofen kommender 

Schlacken in Wasser gewonnen wird. 3Nicht hierzu gehören dagegen mit Dampf 
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wenn man schmelzflüssiger Schlacke etwas Wasser zusetzt, und Schlackenzement. 

 

2. 1Unter Nummer 2 der Anlage 3 des UStG fallen nur Schlacken (ausgenommen gra-

nulierte Schlacke), Zunder und andere Abfälle der Eisen- und Stahlherstellung im 

Sinne der Unterposition 2619 00 des Zolltarifs. 2Die hierzu gehörenden Schlacken 

bestehen entweder aus Aluminium- oder Calciumsilicaten, die beim Schmelzen von 

Eisenerz (Hochofenschlacke), beim Raffinieren von Roheisen oder bei der Stahl-

herstellung (Konverterschlacke) entstehen. 3Diese Schlacken gehören auch dann 

hierzu, wenn ihr Eisenanteil zur Wiedergewinnung des Metalls ausreicht. 
4Außerdem gehören Hochofenstaub und andere Abfälle oder Rückstände der Eisen- 

oder Stahlherstellung hierzu, sofern sie nicht bereits von Nummer 8 der Anlage 3 

des UStG (vgl. nachfolgende Nummer 8) umfasst sind. 5Nicht hierzu gehören da-

gegen phosphorhaltige Schlacken (Thomasphosphat-Schlacke).  

 

3. 1Unter Nummer 3 der Anlage 3 des UStG fallen nur Schlacken, Aschen und Rück-

stände (ausgenommen solche der Eisen- und Stahlherstellung), die Metalle, Arsen 

oder deren Verbindungen enthalten, im Sinne der Position 2620 des Zolltarifs. 
2Hierzu gehören Schlacken, Aschen und Rückstände (andere als solche der Num-

mern 1, 2 und 7 der Anlage 3 des UStG, vgl. Nummern 1, 2 und 7), die Arsen und 

Arsenverbindungen (auch Metalle enthaltend), Metalle oder deren Verbindungen 

enthalten und die eine Beschaffenheit aufweisen, wie sie zum Gewinnen von Arsen 

oder Metall oder zum Herstellen von Metallverbindungen verwendet werden. 
3Derartige Schlacken, Aschen und Rückstände fallen bei der Aufarbeitung von Er-

zen oder von metallurgischen Zwischenerzeugnissen (z. B. Matten) an oder stam-

men aus elektrolytischen, chemischen oder anderen industriellen Verfahren, die 

keine mechanischen Bearbeitungen einschließen. 4Nicht hierzu gehören Aschen 

und Rückstände vom Verbrennen von Siedlungsabfällen, Schlämme aus Lagertanks 

für Erdöl (überwiegend aus solchen Ölen bestehend), chemisch einheitliche Ver-

bindungen sowie Zinkstaub, der durch Kondensation von Zinkdämpfen gewonnen 

wird. 

 

4. 1Unter Nummer 4 der Anlage 3 des UStG fallen nur Abfälle, Schnitzel und Bruch 

von Kunststoffen der Position 3915 des Zolltarifs. 2Diese Waren können entweder 

aus zerbrochenen oder gebrauchten Kunststoffwaren, die in diesem Zustand eindeu-

tig für den ursprünglichen Verwendungszweck unbrauchbar sind, bestehen oder es 

sind Bearbeitungsabfälle (Späne, Schnitzel, Bruch usw.). 3Gewisse Abfälle können 

als Formmasse, Lackrohstoffe, Füllstoffe usw. wieder verwendet werden. 
4Außerdem gehören hierzu Abfälle, Schnitzel und Bruch aus einem einzigen du-

roplastischen Stoff oder aus Mischungen von zwei oder mehr thermoplastischen 
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len auch Styropor sowie gebrauchte (leere) Tonerkartuschen und Tintenpatronen, 

soweit diese nicht von Position 8443 des Zolltarifs erfasst sind. 6Nicht hierzu gehö-

ren jedoch Abfälle, Schnitzel und Bruch aus einem einzigen thermoplastischen 

Stoff, in Primärformen umgewandelt. 

 

5. 1Unter Nummer 5 der Anlage 3 des UStG fallen nur Abfälle, Bruch und Schnitzel 

von Weichkautschuk, auch zu Pulver oder Granulat zerkleinert, der Unterposition 

4004 00 00 des Zolltarifs. 2Hierzu gehören auch zum Runderneuern ungeeignete 

gebrauchte Reifen sowie Granulate daraus. 3Nicht dazu gehören zum Runderneuern 

geeignete gebrauchte Reifen sowie Abfälle, Bruch, Schnitzel, Pulver und Granulat 

aus Hartkautschuk. 

 

6. 1Unter Nummer 6 der Anlage 3 des UStG fallen nur Bruchglas und andere Abfälle 

und Scherben von Glas der Unterposition 7001 00 10 des Zolltarifs. 2Der Begriff 

„Bruchglas“ bezeichnet zerbrochenes Glas zur Wiederverwertung bei der Glasher-

stellung. 

 

7. 1Unter Nummer 7 der Anlage 3 des UStG fallen nur Abfälle und Schrott von Edel-

metallen oder Edelmetallplattierungen sowie andere Abfälle und Schrott, Edelme-

talle oder Edelmetallverbindungen enthaltend, von der hauptsächlich zur Wieder-

gewinnung von Edelmetallen verwendeten Art, im Sinne der Position 7112 des 

Zolltarifs. 2Hierzu gehören Abfälle und Schrott, die Edelmetalle enthalten und aus-

schließlich zur Wiedergewinnung des Edelmetalls oder als Base zur Herstellung 

chemischer Erzeugnisse geeignet sind. 3Hierher gehören auch Abfälle und Schrott 

aller Materialien, die Edelmetalle oder Edelmetallverbindungen von der hauptsäch-

lich zur Wiedergewinnung von Edelmetallen verwendeten Art enthalten. 4Hierunter 

fallen ebenfalls durch Zerbrechen, Zerschlagen oder Abnutzung für ihren ursprüng-

lichen Verwendungszweck unbrauchbar gewordene alte Waren (Tischgeräte, Gold- 

und Silberschmiedewaren, Katalysatoren in Form von Metallgeweben usw.); aus-

genommen sind daher Waren, die - mit oder ohne Reparatur oder Aufarbeiten - für 

ihren ursprünglichen Zweck brauchbar sind oder – ohne Anwendung eines Verfah-

rens zum Wiedergewinnen des Edelmetalls – zu anderen Zwecken gebraucht wer-

den können. 5Eingeschmolzener und zu Rohblöcken, Masseln oder ähnlichen For-

men gegossener Abfall und Schrott von Edelmetallen ist als unbearbeitetes Metall 

einzureihen und fällt deshalb nicht unter Nummer 7 der Anlage 3 des UStG. 
6Sofern es sich um Gold handelt, kann § 13b Abs. 2 Nr. 9 UStG in Betracht kom-

men (vgl. Absatz 22g). 
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oder Stahl sowie Abfallblöcke aus Eisen oder Stahl der Position 7204 des Zollta-

rifs. 2Hierzu gehören Abfälle und Schrott, die beim Herstellen oder beim Be- und 

Verarbeiten von Eisen oder Stahl anfallen, und Waren aus Eisen oder Stahl, die 

durch Bruch, Verschnitt, Verschleiß oder aus anderen Gründen als solche endgültig 

unbrauchbar sind. 3Als Abfallblöcke aus Eisen oder Stahl gelten grob in Masseln 

oder Rohblöcke ohne Gießköpfe gegossene Erzeugnisse mit deutlich sichtbaren 

Oberflächenfehlern, die hinsichtlich ihrer chemischen Zusammensetzung nicht den 

Begriffsbestimmungen für Roheisen, Spiegeleisen oder Ferrolegierungen entspre-

chen. 

 

9. 1Unter Nummer 9 der Anlage 3 des UStG fallen nur Abfälle und Schrott aus Kupfer 

der Position 7404 des Zolltarifs. 2Hierzu gehören Abfälle und Schrott, die beim 

Herstellen oder beim Be- und Verarbeiten von Kupfer anfallen, und Waren aus 

Kupfer, die durch Bruch, Verschnitt, Verschleiß oder aus anderen Gründen als sol-

che endgültig unbrauchbar sind. 3Außerdem gehört hierzu der beim Ziehen von 

Kupfer entstehende Schlamm, der hauptsächlich aus Kupferpulver besteht, das mit 

den beim Ziehvorgang verwendeten Schmiermitteln vermischt ist. 

 

10. 1Unter Nummer 10 der Anlage 3 des UStG fallen nur Abfälle und Schrott aus Ni-

ckel der Position 7503 des Zolltarifs. 2Hierzu gehören Abfälle und Schrott, die 

beim Herstellen oder beim Be- und Verarbeiten von Nickel anfallen, und Waren 

aus Nickel, die durch Bruch, Verschnitt, Verschleiß oder aus anderen Gründen als 

solche endgültig unbrauchbar sind. 

 

11. 1Unter Nummer 11 der Anlage 3 des UStG fallen nur Abfälle und Schrott aus Alu-

minium der Position 7602 des Zolltarifs. 2Hierzu gehören Abfälle und Schrott, die 

beim Herstellen oder beim Be- und Verarbeiten von Aluminium anfallen, und Wa-

ren aus Aluminium, die durch Bruch, Verschnitt, Verschleiß oder aus anderen 

Gründen als solche endgültig unbrauchbar sind. 

 

12. 1Unter Nummer 12 der Anlage 3 des UStG fallen nur Abfälle und Schrott aus Blei 

der Position 7802 des Zolltarifs. 2Hierzu gehören Abfälle und Schrott, die beim 

Herstellen oder beim Be- und Verarbeiten von Blei anfallen, und Waren aus Blei, 

die durch Bruch, Verschnitt, Verschleiß oder aus anderen Gründen als solche end-

gültig unbrauchbar sind. 

 

13. 1Unter Nummer 13 der Anlage 3 des UStG fallen nur Abfälle und Schrott aus Zink 

der Position 7902 des Zolltarifs. 2Hierzu gehören Abfälle und Schrott, die beim 

Herstellen oder beim Be- und Verarbeiten von Zink anfallen, und Waren aus Zink, 
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gültig unbrauchbar sind. 

 

14. 1Unter Nummer 14 der Anlage 3 des UStG fallen nur Abfälle und Schrott aus Zinn 

der Position 8002 des Zolltarifs. 2Hierzu gehören Abfälle und Schrott, die beim 

Herstellen oder beim Be- und Verarbeiten von Zinn anfallen, und Waren aus Zinn, 

die durch Bruch, Verschnitt, Verschleiß oder aus anderen Gründen als solche end-

gültig unbrauchbar sind. 

 

15. 1Unter Nummer 15 der Anlage 3 des UStG fallen nur Abfälle und Schrott der in 

den Positionen 8101 bis 8113 des Zolltarifs genannten anderen unedlen Metallen. 
2Hierzu gehören Abfälle und Schrott, die beim Herstellen oder beim Be- und Ver-

arbeiten der genannten unedlen Metallen anfallen, sowie Waren aus diesen unedlen 

Metallen, die durch Bruch, Verschnitt, Verschleiß oder aus anderen Gründen als 

solche endgültig unbrauchbar sind. 3Zu den unedlen Metallen zählen hierbei Wolf-

ram, Molybdän, Tantal, Magnesium, Cobalt, Bismut (Wismut), Cadmium, Titan, 

Zirconium, Antimon, Mangan, Beryllium, Chrom, Germanium, Vanadium, Galli-

um, Hafnium, Indium, Niob (Columbium), Rhenium, Thallium und Cermet. 

 

16. 1Unter Nummer 16 der Anlage 3 des UStG fallen nur Abfälle und Schrott von  

elektrischen Primärelementen, Primärbatterien und Akkumulatoren; ausgebrauchte 

elektrische Primärelemente, Primärbatterien und Akkumulatoren im Sinne der Un-

terposition 8548 10 des Zolltarifs. 2Diese Erzeugnisse sind im Allgemeinen als Fab-

rikationsabfälle erkennbar, oder sie bestehen entweder aus elektrischen Primärele-

menten, Primärbatterien oder Akkumulatoren, die durch Bruch, Zerstörung, Abnut-

zung oder aus anderen Gründen als solche nicht mehr verwendet werden können 

oder nicht wiederaufladbar sind, oder aus Schrott davon. 3Ausgebrauchte elektri-

sche Primärelemente und Akkumulatoren dienen im Allgemeinen zur Rückgewin-

nung von Metallen (Blei, Nickel, Cadmium usw.), Metallverbindungen oder Schla-

cken. 4Unter Nummer 16 der Anlage 3 des UStG fallen insbesondere nicht mehr 

gebrauchsfähige Batterien und nicht mehr aufladbare Akkus. 

 
2Bestehen Zweifel, ob ein Gegenstand unter die Anlage 3 des UStG fällt, haben der Liefe-

rer und der Abnehmer die Möglichkeit, bei dem zuständigen Bildungs- und Wissenschafts-

zentrum der Bundesfinanzverwaltung eine unverbindliche Zolltarifauskunft für Umsatz-

steuerzwecke (uvZTA) mit dem Vordruckmuster 0310 einzuholen. 3Das Vordruckmuster 

mit Hinweisen zu den Zuständigkeiten für die Erteilung von uvZTA steht auf den Internet-

seiten der Zollabteilung des Bundesministeriums der Finanzen (http://www.zoll.de) unter 

der Rubrik Vorschriften und Vordrucke – Formularcenter – Gesamtliste aller Vordrucke 

http://www.zoll.de/
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hörden (z. B. den Finanzämtern) beantragt werden. 

 

(22b)  1Werden sowohl Gegenstände geliefert, die unter die Anlage 3 des UStG fallen, als 

auch Gegenstände, die nicht unter die Anlage 3 des UStG fallen, ergeben sich unterschied-

liche Steuerschuldner. 2Dies ist auch bei der Rechnungstellung zu beachten. 

 

Be i sp i e l  1 :  
1Der in München ansässige Aluminiumhersteller U liefert Schlackenzement und 

Schlackensand in zwei getrennten Partien an den auf Landschafts-, Tief- und Stra-

ßenbau spezialisierten Unternehmer B in Köln. 

 
2Es liegen zwei Lieferungen vor. 3Die Umsatzsteuer für die Lieferung des Schla-

ckenzements wird vom leistenden Unternehmer U geschuldet (§ 13a Abs. 1 Nr. 1 

UStG), da Schlackenzement in der Anlage 3 des UStG nicht aufgeführt ist (insbe-

sondere fällt Schlackenzement nicht unter die Nummer 1 der Anlage 3 des UStG). 

 
4Für die Lieferung des Schlackensands schuldet der Empfänger B die Umsatzsteuer 

(§ 13b Abs. 5 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 7 UStG).  

 
5In der Rechnung ist hinsichtlich des gelieferten Schlackenzements u. a. das Entgelt 

sowie die hierauf entfallende Umsatzsteuer gesondert auszuweisen (§ 14 Abs. 4 

Satz 1 Nr. 7 und 8 UStG). 6Hinsichtlich des gelieferten Schlackensands ist eine Steu-

er nicht gesondert auszuweisen (§ 14a Abs. 5 Satz 3 UStG). 7Auf die Steuerschuld-

nerschaft des Leistungsempfängers insoweit ist hinzuweisen (§ 14a Abs. 5 Satz 2 

UStG). 

 
3Erfolgt die Lieferung von Gegenständen der Anlage 3 des UStG im Rahmen eines 

Tauschs oder eines tauschähnlichen Umsatzes gilt als Entgelt für jede einzelne Leistung 

der gemeine Wert der vom Leistungsempfänger erhaltenen Gegenleistung, beim Tausch 

oder tauschähnlichen Umsatz mit Baraufgabe ggf. abzüglich bzw. zuzüglich einer Barauf-

gabe (vgl. Abschnitt 10.5 Abs. 1 Sätze 6 bis 9). 4Zum Entgelt bei Werkleistungen, bei de-

nen zum Entgelt neben der vereinbarten Barvergütung auch der bei der Werkleistung anfal-

lende Materialabfall gehört, vgl. Abschnitt 10.5 Abs. 2. 

 

Be i sp i e l  2 :  
1Der Metallverarbeitungsbetrieb B stellt Spezialmuttern für das Maschinenbauun-

ternehmen M im Werklohn her. 2Der erforderliche Stahl wird von M gestellt. 3Dabei 

wird für jeden Auftrag gesondert festgelegt, aus welcher Menge Stahl welche Menge 
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Werklohn angerechnet. 

 
5Es liegt ein tauschähnlicher Umsatz vor, bei dem die Gegenleistung für die Herstel-

lung der Muttern in der Lieferung des Stahlschrotts zuzüglich der Baraufgabe be-

steht (vgl. Abschnitt 10.5 Abs. 2 Sätze 1 und 8). 6Neben der Umsatzsteuer für das 

Herstellen der Spezialmuttern (§ 13a Abs. 1 Nr. 1 UStG) schuldet B als Leistungs-

empfänger auch die Umsatzsteuer für die Lieferung des Stahlschrotts (§ 13b Abs. 5 

Satz 1 in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 7 UStG). 

 
5Zur Bemessungsgrundlage bei tauschähnlichen Umsätzen bei der Abgabe von werthalti-

gen Abfällen, für die gesetzliche Entsorgungspflichten bestehen, vgl. Abschnitt 10.5 Abs. 2 

Satz 9. 

 

(22c)  1Werden Mischungen oder Warenzusammensetzungen geliefert, die sowohl aus in 

der Anlage 3 des UStG bezeichneten als auch dort nicht genannten Gegenständen beste-

hen, sind die Bestandteile grundsätzlich getrennt zu beurteilen. 2Ist eine getrennte Beurtei-

lung nicht möglich, werden Waren nach Satz 1 nach dem Stoff oder Bestandteil beurteilt, 

der ihnen ihren wesentlichen Charakter verleiht; die Steuerschuldnerschaft des Leistungs-

empfängers nach § 13b Abs. 2 Nr. 7 UStG ist demnach auf Lieferungen von Gegenständen 

anzuwenden, sofern der Stoff oder der Bestandteil, der den Gegenständen ihren wesentli-

chen Charakter verleiht, in der Anlage 3 des UStG bezeichnet ist; Absatz 23 bleibt unbe-

rührt. 3Bei durch Bruch, Verschleiß oder aus ähnlichen Gründen nicht mehr gebrauchsfä-

higen Maschinen, Elektro- und Elektronikgeräten und Heizkesseln ist davon auszugehen, 

dass sie unter die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers nach § 13b Abs. 2 Nr. 7 

UStG fallen. 4Unterliegt die Lieferung unbrauchbar gewordener landwirtschaftlicher Gerä-

te der Durchschnittssatzbesteuerung nach § 24 UStG (vgl. Abschnitt 24.2 Abs. 6), findet 

§ 13b Abs. 2 Nr. 7 UStG keine Anwendung. 5Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für die Gegen-

stände, für die es eine eigene Zolltarifposition gibt; diese Gegenstände sind auch dann in 

die eigene Zolltarifposition einzureihen, wenn sie unbrauchbar geworden, aber noch als 

solche erkennbar sind (z. B. ein verunfallter Pkw mit wirtschaftlichem Totalschaden). 

 

R e i n i g e n  v o n  G e b ä u d e n  u n d  G e b ä u d e t e i l e n  

(22d)  1Zu den Gebäuden gehören Baulichkeiten, die auf Dauer fest mit dem Grundstück 

verbunden sind. 2Zu den Gebäudeteilen zählen insbesondere Stockwerke, Wohnungen und 

einzelne Räume. 3Nicht zu den Gebäuden oder Gebäudeteilen gehören Baulichkeiten, die 

nur zu einem vorübergehenden Zweck mit dem Grund und Boden verbunden und daher 

keine Bestandteile eines Grundstücks sind, insbesondere Büro- oder Wohncontainer, Bau-

buden, Kioske, Tribünen oder ähnliche Einrichtungen. 
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(22e)  Unter die Reinigung von Gebäuden und Gebäudeteilen fällt insbesondere: 

 

1. Die Reinigung sowie die pflegende und schützende (Nach-)Behandlung von Gebäuden 

und Gebäudeteilen (innen und außen); 

2. 1die Hausfassadenreinigung (einschließlich Graffitientfernung). 2Dies gilt nicht für 

Reinigungsarbeiten, die bereits unter § 13b Abs. 2 Nr. 4 Satz 1 UStG fallen (vgl. Ab-

satz 7 Nr. 10); 

3. die Fensterreinigung; 

4. die Reinigung von Dachrinnen und Fallrohren; 

5. die Bauendreinigung; 

6. die Reinigung von haustechnischen Anlagen, soweit es sich nicht um Wartungsarbeiten 

handelt; 

7. die Hausmeisterdienste und die Objektbetreuung, wenn sie auch Gebäudereinigungs-

leistungen beinhalten. 

 

(22f)  Insbesondere folgende Leistungen fallen nicht unter die in § 13b Abs. 2 Nr. 8 Satz 1 

UStG genannten Umsätze: 

 

1. Die Schornsteinreinigung; 

2. die Schädlingsbekämpfung; 

3. der Winterdienst, soweit es sich um eine eigenständige Leistung handelt; 

4. die Reinigung von Inventar, wie Möbel, Teppiche, Matratzen, Bettwäsche, Gardinen 

und Vorhänge, Geschirr, Jalousien und Bilder, soweit es sich um eine eigenständige 

Leistung handelt; 

5. die Arbeitnehmerüberlassung, auch wenn die überlassenen Arbeitnehmer für den Ent-

leiher Gebäudereinigungsleistungen erbringen, unabhängig davon, ob die Leistungen 

nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz erbracht werden oder nicht. 

 

(22g)  1Werden Gebäudereinigungsleistungen von einem im Inland ansässigen Unterneh-

mer im Inland erbracht, ist der Leistungsempfänger nur dann Steuerschuldner, wenn er Un-

ternehmer ist und selbst Gebäudereinigungsleistungen erbringt (§ 13b Abs. 5 Satz 2 UStG). 
2Der Leistungsempfänger muss derartige Gebäudereinigungsleistungen nachhaltig erbrin-

gen oder erbracht haben; Absätze 10 und 11 gelten sinngemäß. 3Daneben ist davon auszu-

gehen, dass der Leistungsempfänger nachhaltig Gebäudereinigungsleistungen erbringt, 

wenn er dem leistenden Unternehmer einen im Zeitpunkt der Ausführung des Umsatzes 

gültigen Nachweis nach dem Vordruckmuster USt 1 TG im Original oder in Kopie vorlegt. 
4Hinsichtlich dieses Musters wird auf das BMF-Schreiben vom 4. 1. 2011, BStBl I S. 48, 

hingewiesen. 5Verwendet der Leistungsempfänger einen Nachweis nach dem Vordruck-

muster USt 1 TG, ist er als Leistungsempfänger Steuerschuldner, auch wenn er tatsächlich 
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wenn der Leistungsempfänger einen gefälschten Nachweis nach dem Vordruckmuster 

USt 1 TG verwendet und der leistende Unternehmer hiervon Kenntnis hatte. 7Absätze 6, 

13, 16 und 18 bis 22 gelten sinngemäß. 

 

L i e f e rungen  von  Go ld  

(22h)  1Unter die Umsätze nach § 13b Abs. 2 Nr. 9 UStG (vgl. Absatz 2 Nr. 11) fallen die 

Lieferung von Gold (einschließlich von platiniertem Gold) oder Goldlegierungen in Roh-

form oder als Halbzeug mit einem Feingehalt von mindestens 325 Tausendstel und Gold-

plattierungen mit einem Feingehalt von mindestens 325 Tausendstel und die steuerpflichti-

gen Lieferungen von Anlagegold mit einem Feingehalt von mindestens 995 Tausendstel 

nach § 25c Abs. 3 UStG. 2Goldplattierungen sind Waren, bei denen auf einer Metallunter-

lage auf einer Seite oder auf mehreren Seiten Gold in beliebiger Dicke durch Schweißen, 

Löten, Warmwalzen oder ähnliche mechanische Verfahren aufgebracht worden ist. 3Zum 

Umfang der Lieferungen von Anlagegold vgl. Abschnitt 25c.1 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 und 4, 

zur Möglichkeit der Option zur Umsatzsteuerpflicht bei der Lieferung von Anlagegold vgl. 

Abschnitt 25c.1 Abs. 5. 

 

Be i sp i e l :  
1Der in Bremen ansässige Goldhändler G überlässt der Scheideanstalt S in Hamburg 

verunreinigtes Gold mit einem Feingehalt von 500 Tausendstel. 2S trennt vereinba-

rungsgemäß das verunreinigte Gold in Anlagegold und unedle Metalle und stellt aus 

dem Anlagegold einen Goldbarren mit einem Feingehalt von 995 Tausendstel her; 

das hergestellte Gold fällt unter die Position 7108 des Zolltarifs. 3Der entsprechende 

Goldgewichtsanteil wird G auf einem Anlagegoldkonto gutgeschrieben; G hat nach 

den vertraglichen Vereinbarungen auch nach der Bearbeitung des Goldes und der 

Gutschrift auf dem Anlagegoldkonto noch die Verfügungsmacht an dem Gold. 
4Danach verzichtet G gegen Entgelt auf seinen Herausgabeanspruch des Anlage-

golds. 5G hat nach § 25c Abs. 3 Satz 2 UStG zur Umsatzsteuerpflicht optiert. 

 
6Der Verzicht auf Herausgabe des Anlagegolds gegen Entgelt stellt eine Lieferung 

des Anlagegolds von G an S dar. 7Da G nach § 25c Abs. 3 Satz 2 UStG zur Umsatz-

steuerpflicht optiert hat, schuldet S als Leistungsempfänger die Umsatzsteuer für die-

se Lieferung (§ 13b Abs. 5 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 9 UStG).“ 

 

3. In Absatz 23 wird die Angabe „§ 13b Abs. 2 Nr. 4 Satz 1“ durch die Angabe „§ 13b Abs. 2 

Nr. 4 Satz 1, Nr. 7, Nr. 8 Satz 1 und Nr. 9“ ersetzt. 
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„(27a)  § 13b Abs. 1 bis 5 UStG findet ebenfalls keine Anwendung, wenn die Leistung des 

im Ausland ansässigen Unternehmers in der Abgabe von Speisen und Getränken zum Ver-

zehr an Ort und Stelle (Restaurationsleistung) besteht, wenn diese Abgabe an Bord eines 

Schiffs, in einem Luftfahrzeug oder in einer Eisenbahn erfolgt (§ 13b Abs. 6 Nr. 6 UStG).“ 

 

5. In Absatz 33 wird die Angabe „Absatz 2 Nr. 2 bis 8“ durch die Angabe „Absatz 2 Nr. 2 

bis 11“ ersetzt. 

 

6. In Absatz 52 wird folgender Satz 5 angefügt: 

 

„5Zum Übergang auf die Anwendung der Erweiterung des § 13b UStG ab 1. 1. 2011 auf 

Lieferungen von Kälte und Wärme, Lieferungen der in der Anlage 3 des UStG bezeichne-

ten Gegenstände und bestimmte Lieferungen von Gold sowie zur Übergangsregelung bei 

der Anwendung der Erweiterung des § 13b UStG ab 1. 1. 2011 auf Gebäudereinigungs-

leistungen vgl. BMF-Schreiben vom 4. 2. 2011, BStBl I S. █1.“ 

 

Diese Regelungen sind auf Umsätze anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2010 ausge-

führt werden. 

 

II. Übergangsregelungen 

 

1. Anwendung 

 

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der 

Länder gilt beim Übergang auf die Anwendung der Erweiterung des § 13b UStG ab 

1. Januar 2011 auf Lieferungen von Kälte und Wärme, auf Lieferungen der in der Anlage 3 

des UStG bezeichneten Gegenstände, auf Gebäudereinigungsleistungen und auf bestimmte 

Lieferungen von Gold Folgendes: 

 

Die Erweiterung des § 13b Absatz 2 Nummer 5 i.V.m. Absatz 5 Satz 1 UStG auf Lieferungen 

von Kälte oder Wärme sowie die Einfügung der § 13b Absatz 2 Nummern 7, 8 Satz 1 und 

Nummer 9 i. V. m. Absatz 5 Sätze 1 bis 3 UStG ist auf Umsätze und Teilleistungen anzuwen-

den, die nach dem 31. Dezember 2010 ausgeführt werden (§ 27 Absatz 1 Satz 1 UStG), sowie 

insbesondere in den Fällen, in denen das Entgelt oder ein Teil des Entgelts vor dem 

31. Dezember 2010 vereinnahmt wird und die Leistung erst nach der Vereinnahmung des 

                                                 
1 Die Fundstelle wird bei Veröffentlichung dieses Schreibens im Bundessteuerblatt Teil I ergänzt. 
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UStG). 

 

1.1 Schlussrechnung über nach dem 31. Dezember 2010 erbrachte Leistungen bei Ab-
schlagszahlungen vor dem 1. Januar 2011 

 

Bei nach dem 31. Dezember 2010 ausgeführten Lieferungen von Wärme oder Kälte im Sinne 

des § 13b Absatz 2 Nummer 5 UStG eines im Ausland ansässigen Unternehmers und bei Lie-

ferungen der in § 13b Absatz 2 Nummern 7 und 9 UStG genannten Gegenstände, die nach 

dem 31. Dezember 2010 ausgeführt werden, ist der Leistungsempfänger Steuerschuldner, 

wenn er ein Unternehmer ist. Bei Gebäudereinigungsleistungen im Sinne des § 13b Absatz 2 

Nummer 8 Satz 1 UStG, die nach dem 31. Dezember 2010 erbracht werden, ist der Leistungs-

empfänger Steuerschuldner, wenn er Unternehmer ist und selbst derartige Leistungen nach-

haltig ausführt. Entsprechend hat der leistende Unternehmer eine Rechnung auszustellen, in 

der das (Netto-)Entgelt anzugeben ist sowie ein Hinweis auf die Steuerschuldnerschaft des 

Leistungsempfängers (§ 14a Absatz 5 UStG). Dies ist unabhängig davon, ob der leistende Un-

ternehmer das Entgelt oder Teile des Entgelts vor dem 1. Januar 2011 vereinnahmt hat oder 

nicht. 

 

Hat der leistende Unternehmer das Entgelt oder Teile des Entgelts vor dem 1. Januar 2011 

vereinnahmt und hierfür auch eine Rechnung mit gesondertem Steuerausweis erstellt, hat er 

die Rechnung(en) über diese Zahlungen im Voranmeldungszeitraum der tatsächlichen Aus-

führung der Leistung zu berichtigen (§ 27 Absatz 1 Satz 3 UStG, § 14c Absatz 1 Sätze 1 

und 2 UStG). In der Schlussrechnung sind die gezahlten Abschlagszahlungen nur dann mit ih-

rem Bruttobetrag (einschließlich Umsatzsteuer) anzurechnen, wenn die Umsatzsteuer bis zum 

Zeitpunkt der Erteilung der Schlussrechnung nicht an den Leistungsempfänger zurückerstattet 

wurde. 

 

Es ist jedoch nicht zu beanstanden, wenn bei der Anwendung der Steuerschuldnerschaft des 

Leistungsempfängers nur das um das vor dem 1. Januar 2011 vom leistenden Unternehmer 

vereinnahmte Entgelt oder die vereinnahmten Teile des Entgelts geminderte Entgelt zugrunde 

gelegt wird. Voraussetzung hierfür ist, dass das vor dem 1. Januar 2011 vereinnahmte Entgelt 

oder die vereinnahmten Teile des Entgelts vom leistenden Unternehmer in zutreffender Höhe 

versteuert (= in einer Voranmeldung oder in einer Umsatzsteuererklärung für das Kalender-

jahr angemeldet) wurde. In derartigen Fällen ist keine Berichtigung der über geleistete Ab-

schlagszahlungen erteilten Rechnungen durchzuführen. 
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wenn die Zahlung erst nach dem 31. Dezember 2010 erfolgt 
 

Wurden für Lieferungen von Wärme oder Kälte im Sinne des § 13b Absatz 2 Nummer 5 

UStG, für Lieferungen im Sinne des § 13b Absatz 2 Nummern 7 und 9 UStG oder für die 

Erbringung von Gebäudereinigungsleistungen im Sinne des § 13b Absatz 2 Nummer 8 Satz 1 

UStG Abschlagszahlungen oder Anzahlungen vereinnahmt, bevor die Leistung oder die Teil-

leistung ausgeführt worden ist, entsteht die Steuer mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, 

in dem das Entgelt oder Teilentgelt vereinnahmt worden ist (§ 13 Absatz 1 Nummer 1 Buch-

stabe a Satz 4, § 13b Absatz 4 Satz 2 UStG). Entscheidend für die Steuerentstehung ist nicht, 

wann die Rechnung erstellt worden ist, sondern der Zeitpunkt der Vereinnahmung des ent-

sprechenden Entgelts oder des Teilentgelts. Vereinnahmt der leistende Unternehmer das Ent-

gelt oder Teilentgelt für Lieferungen von Wärme oder Kälte im Sinne des § 13b Absatz 2 

Nummer 5 UStG, für Lieferungen im Sinne des § 13b Absatz 2 Nummern 7 und 9 UStG oder 

für Gebäudereinigungsleistungen im Sinne des § 13b Absatz 2 Nummer 8 Satz 1 UStG nach 

dem 31. Dezember 2010, ist hierfür der Leistungsempfänger Steuerschuldner (§ 13b Absatz 2 

und 5 Sätze 1 und 2 UStG). Ist die hierfür vom leistenden Unternehmer erstellte Rechnung 

vor dem 1. Januar 2011 erstellt worden und wurde die Umsatzsteuer gesondert ausgewiesen, 

ist die Rechnung entsprechend zu berichtigen. 

 

1.3 Abrechnungen nach dem 31. Dezember 2010 über Leistungen, die vor dem 
1. Januar 2011 erbracht worden sind 

 

Für Lieferungen von Wärme oder Kälte im Sinne des § 13b Absatz 2 Nummer 5 UStG, für 

Lieferungen im Sinne des § 13b Absatz 2 Nummern 7 und 9 UStG und für Gebäudereini-

gungsleistungen im Sinne des § 13b Absatz 2 Nummer 8 Satz 1 UStG, die von einem im In-

land ansässigen Unternehmer vor dem 1. Januar 2011 erbracht worden sind, ist der leistende 

Unternehmer nach § 13a Absatz 1 Nr. 1 UStG Steuerschuldner. § 13b Absatz 2 Nummern 5, 

7, 8 Satz 1 und Nummer 9 i. V. m. Absatz 5 UStG ist nicht anzuwenden. Der leistende Unter-

nehmer muss entsprechend eine Rechnung ausstellen, die die in § 14 Absatz 4 Satz 1 UStG 

vorgeschriebenen Angaben enthält. Hierzu gehört auch die Angabe des anzuwendenden Steu-

ersatzes sowie des auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrags (§ 14 Absatz 4 Satz 1 Num-

mer 8 UStG). 

 

1.4 Berichtigung nach dem 31. Dezember 2010 einer vor dem 1. Januar 2011 erstellten 
und bezahlten Rechnung über Anzahlungen 

 

Hat der leistende Unternehmer für Lieferungen von Wärme oder Kälte im Sinne des § 13b 

Absatz 2 Nummer 5 UStG, für Lieferungen im Sinne des § 13b Absatz 2 Nummern 7 und 9 

UStG oder Gebäudereinigungsleistungen im Sinne des § 13b Absatz 2 Nummer 8 Satz 1 
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oder die Teilleistung danach ausgeführt, entsteht die Steuer mit Ablauf des Voranmeldungs-

zeitraums, in dem das Teilentgelt vereinnahmt worden ist (§ 13 Absatz 1 Nummer 1 Buch-

stabe a Satz 4 UStG). Steuerschuldner ist der leistende Unternehmer. 

 

Stellt sich nach dem 31. Dezember 2010 heraus, dass die in Rechnung gestellte und vom leis-

tenden Unternehmer vereinnahmte Anzahlung in der Höhe unrichtig war, ist die ursprüngliche 

Rechnung zu berichtigen (§ 17 Absatz 1 UStG), sofern der überzahlte Betrag zurückgezahlt 

wurde und insoweit die Grundlage für die Versteuerung der Anzahlung entfallen ist. 

 

Hinsichtlich einer berichtigten Anzahlung wird der Leistungsempfänger nur dann Steuer-

schuldner nach § 13b Absatz 4 Satz 2 und Absatz 5 UStG, soweit ein weiteres Teilentgelt 

nach dem 31. Dezember 2010 vom leistenden Unternehmer vereinnahmt wird. 

 

Beispiel 1: 

 

Unternehmer A und Unternehmer B führen nachhaltig Gebäudereinigungsleistungen im Sinne 

des § 13b Absatz 2 Nummer 8 Satz 1 UStG aus und geben monatlich Umsatzsteuer-

Voranmeldungen ab. Sie vereinbaren, dass A an B eine Gebäudereinigungsleistung im Sinne 

des § 13b Absatz 2 Nummer 8 Satz 1 UStG ausführen soll. A stellt am 2. Dezember 2010 eine 

Abschlagsrechnung über 10 000 € zuzüglich 1 900 € Umsatzsteuer aus. Die Rechnung wird 

von B noch im Dezember 2010 bezahlt. Im Januar 2011 stellt sich heraus, dass der Anzahlung 

ein falsches Aufmaß der zu reinigenden Flächen zugrunde gelegen hat. Danach hätte nur eine 

Anzahlung mit einem Entgelt von 4 000 € in Rechnung gestellt werden dürfen. Der überzahlte 

Betrag wird B zurückerstattet. Die Gebäudereinigungsleistung wird im Februar 2011 erbracht. 

 

A hat seine Rechnung dergestalt zu korrigieren, dass nur noch ein Entgelt in Höhe von 

4 000 € zuzüglich 760 € Umsatzsteuer auszuweisen ist. Die Änderungen gegenüber der ur-

sprünglichen Rechnung hat er in seiner Umsatzsteuer-Voranmeldung für Januar 2011 ent-

sprechend zu berücksichtigen. B hat den in der Umsatzsteuer-Voranmeldung für Dezember 

2010 geltend gemachten Vorsteuerabzug in der Umsatzsteuer-Voranmeldung für Januar 2011 

entsprechend zu mindern. 

 

Beispiel 2: 

 

Sachverhalt wie in Beispiel 1, jedoch hätte eine Anzahlung mit einem Entgelt von 11 000 € in 

Rechnung gestellt werden müssen. B zahlt den Mehrbetrag im Februar 2011. 

 

A hat seine Rechnung dergestalt zu korrigieren, dass sie ein Entgelt in Höhe von 11 000 € 

enthält. Hinsichtlich der vor dem 1. Januar 2011 geleisteten Anzahlung bleibt es bei der Steu-
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Die ursprüngliche Besteuerung (A erklärt den Umsatz in seiner Umsatzsteuer-Voranmeldung 

für Dezember 2010, B hat den Vorsteuerabzug in seiner Umsatzsteuer-Voranmeldung für De-

zember 2010 geltend gemacht) bleibt unverändert. Für die (Rest-)Anzahlung, die im Februar 

2011 geleistet wird, ist in der Rechnung nur das (Netto-)Entgelt von 1 000 € anzugeben. Au-

ßerdem muss A den B insoweit auf dessen Steuerschuldnerschaft hinweisen. B muss das (Net-

to-)Entgelt von 1 000 € sowie die Steuer hierauf von 190 € in seiner Umsatzsteuer-

Voranmeldung für Februar 2011 anmelden und kann gleichzeitig diese Steuer als Vorsteuer 

abziehen (§ 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UStG). 

 

2. Übergangsregelung für Gebäudereinigungsleistungen 

 

Bei Gebäudereinigungsleistungen im Sinne des § 13b Absatz 2 Nummer 8 Satz 1 UStG, die 

zwischen dem 1. Januar 2011 und dem 31. März 2011 ausgeführt werden, ist es beim leisten-

den Unternehmer und beim Leistungsempfänger nicht zu beanstanden, wenn die Vertrags-

partner einvernehmlich noch von der Steuerschuldnerschaft des leistenden Unternehmers nach 

§ 13a Absatz 1 Nummer 1 UStG ausgegangen sind. Voraussetzung hierfür ist, dass der Um-

satz vom leistenden Unternehmer in zutreffender Höhe versteuert wird. 

 

Dies gilt entsprechend auch in den Fällen, in denen das Entgelt oder ein Teil des Entgelts nach 

dem 31. Dezember 2010 und vor dem 1. April 2011 vereinnahmt wird und die Leistung erst 

nach der Vereinnahmung des Entgelts oder von Teilen des Entgelts ausgeführt wird. Ab-

schnitt II Nummer 1 gilt entsprechend. 

 

 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 

 

Im Auftrag 


